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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zur Geltung der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung 

 

Seit dem Ablauf des 7. April 2023 sind keine nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG)1 bundeseinheitlich gel-
tenden Corona-Schutzmaßnahmen mehr in Kraft.2 Dennoch enthält das IfSG auch weiterhin ge-
setzliche Regelungen, die auf eine Corona-Pandemie ausgerichtet sind. So etwa die Regelung zu 
besonderen Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 bei epidemi-
scher Lage von nationaler Tragweite (§ 28a IfSG).  

Die Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverord-
nung – SchAusnahmV)3 geht auf die Regelung in § 28c IfSG zurück. Danach wird die Bundesre-
gierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung Erleichterungen oder Ausnahmen von den Ge- und 
Verboten des Fünften Abschnitts des IfSG (Bekämpfung übertragbarer Krankheiten) oder von den 
aufgrund der Vorschriften des Fünften Abschnitts erlassenen Ge- und Verboten für immunisierte 
oder negativ getestete Personen zu regeln. Nach § 28c S. 3 IfSG bedarf eine solche Rechtsverord-
nung der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat. Im Gegensatz zu § 28b IfSG, der besondere 

 

1 Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 8v des Gesetzes vom 
12. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 359). 

2 Die Bundesregierung, Infektionsschutzgesetz, Corona-Schutzmaßnahmen sind ausgelaufen, Stand: 8. April 
2023, abrufbar unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/ende-corona-massnahmen-
2068856; Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Pandemievorsorge, Stand: 20. Dezember 2023, abrufbar 
unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/ifsg/faq-ifsg. Diese 
sowie alle weiteren Links wurden zuletzt abgerufen am 12. März 2024. 

3 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 der Verordnung vom 18. März 2022 (BGBl. I S. 478). 
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Schutzmaßnahmen unabhängig von einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite bei saiso-
nal hoher Dynamik bis zum 7. April 2023 vorsieht, ist die Geltung von § 28c IfSG zeitlich nicht 
beschränkt, so dass die Regelung dauerhaft gilt.4  

Die SchAusnahmV setzt die Ermächtigung von § 28c IfSG um. Sie enthält im Wesentlichen Rege-
lungen zur Gleichstellung von geimpften und genesenen Personen mit getesteten Personen  
(§ 3 SchAusnahmV) sowie Ausnahmen für geimpfte und genesene Personen von verschiedenen 
möglichen Schutzmaßnahmen (§§ 4 bis 6 SchAusnahmV).5 Aufgrund des Fehlens von Corona-
Schutzmaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt ist auch die SchAusnahmV aktuell faktisch bedeu-
tungslos. Sie würde aber in dem Fall, dass neue Schutzmaßnahmen-Verordnungen in Kraft treten 
würden, wieder praktische Bedeutung erlangen: „Mit Ablauf des 7.4.2023 kann die SchAus-
nahmV nur noch als ein Instrumentarium gesehen werden, welches in die Zukunft gerichtete Ein-
schränkungen für eventuelle neu erlassene Rechtsverordnungen enthält.“6 Da die Verordnung 
nicht durch Zeitablauf außer Kraft tritt, kann sie explizit nur durch ein Gesetz oder eine Rechts-
verordnung aufgehoben werden. Ansonsten gilt sie weiter.7 

*** 

 

4 Gerhardt, in: Gerhardt, IfSG, 6. Auflage 2022, § 28c Rn. 2. 

5 Ein ursprünglich bedeutender Teil der SchAusnahmV waren Legaldefinitionen zu Impf-, Genesenen- und Test-
status in § 2 SchAusnahmV. In dem Zusammenhang nahm § 2 SchAusnahmV Bezug auf die vom Paul-Ehrlich-
Institut sowie vom Robert Koch-Institut auf einer bestimmten Internetseite unter Berücksichtigung des aktuellen 
Stands der medizinischen Wissenschaft veröffentlichten Vorgaben (dynamische Verweisung). Dieser Bereich 
wurde mit Wirkung zum 19. März 2022 aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken in ein formelles Parlaments-
gesetz überführt und findet sich nun in § 22a IfSG. Infolgedessen sind in § 2 SchAusnahmV nunmehr die Defi-
nition einer asymptomatischen Person sowie Verweise auf die Definitionen des § 22a IfSG zu finden. 

6 Aligbe, in: Beck Onlinekommentar Infektionsschutzrecht, Stand: 1. Januar 2024, SchAusnahmV § 1 Rn. 7a. 

7 Aligbe, in: Beck Onlinekommentar Infektionsschutzrecht, Stand: 1. Januar 2024, SchAusnahmV § 8 Rn. 2 f. 


